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Der Kanton Aargau fihrt 6ffentliche Anhdrungen digital
als eAnhorungen durch. Diese Vorlage dient nur zur
internen Ausarbeitung von Inhalten der Stellungnah-
me.

DEPARTEMENT
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Die Stellungnahme selber ist digital Uber das "Smart
Service Portal" einzureichen. Weitere Informationen
dazu unter: www.ag.ch/anhérungen.

3. Dezember 2025

FRAGEBOGEN ZUR ANHORUNG

Anpassung des Richtplans: "Gesamtverkehrskonzept Raum Baden und Umgebung"

Anhoérungsdauer

Die Anhérung dauert vom 16.12.2025 bis 31.03.2026.

Inhalt

Der Regierungsrat hat mit Beschluss vom 10. Dezember 2025 das Departement Bau, Verkehr und
Umwelt erméchtigt, die Anhdrung, Vernehmlassung und Mitwirkung zur Aktualisierung des Richt-
plans durchzufiuihren. Das Gesamtverkehrskonzept (GVK) Raum Baden und Umgebung ist ein ver-
kehrsmittelibergreifendes Gesamtkonzept, welches mit dem Themenfeld der Siedlungsentwicklung
entsprechend den Vorgaben geméass Raumplanungsgesetz des Bundes und dem Richtplankapitel
Siedlung des Kantons Aargau abgestimmt ist und einen Zeithorizont bis 2040 beinhaltet.

Die vollstandigen Unterlagen zur Vorlage und zur Anhdrung sind zu finden unter ag.ch/anhérungen.

Auskunftsperson
Bei inhaltlichen Fragen zur Anhdrung kénnen Sie sich an die folgende Stelle wenden:

KANTON AARGAU

Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Bahri Mindik

Projektleiter

Abteilung Verkehr

062 835 56 84

bahri.mindik@ag.ch

Bitte beachten Sie: Diese Anhérung wird als eAnhérung durchgefuhrt. Thre Stellungnahme reichen
Sie bitte elektronisch Uber das "Smart Service Portal" (www.ag.ch) ein. Wenn dies aus zwingenden
Grinden nicht mdglich ist, stellen Sie lhre Stellungnahme postalisch oder per E-Mail zu:

Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung Verkehr

Entfelderstrasse 22

5001 Aarau

E-Mail: bahri.mindik@ag.ch


http://www.ag.ch/anhörungen
http://www.ag.ch/anh%c3%b6rungen

Kontaktangaben im Rahmen der Stellungnahme

Bitte geben Sie an, in welcher Rolle Sie an dieser Anhdrung teilnehmen:

o Privatperson
X Organisation

Bitte notieren Sie lhre entsprechenden Kontaktangaben:

Name der Organisation*

Einwohnergemeinde Obersiggenthal

Vorname Bettina
Nachname Lutz Giittler
E-Mail Bettina.lutz@obersiggenthal.ch

* nur angeben, wenn Stellungnahme im Namen einer Organisation erfolgt
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Fragen zur Anhdrung

Frage 1 Handlungsbedarf,
vgl. Kapitel 2 Verkehrsanalyse und -entwicklung (Seite 10)

Ist die im GVK dargelegte Beurteilung des Handlungsbedarfs im Raum Baden und Umgebung nach-
vollziehbar?

Bitte wahlen Sie eine Antwort aus:

X vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen
vollig dagegen

]
O
]
o keine Angabe

Frage 2 GVK-Massnahmenféacher 2040,
vgl. Kapitel 3.5 GVK-Massnahmenfacher 2040 (Seite 21 des Anhérungsberichts) und Kapitel
7.2.4 Erste Umsetzungsetappe (Seite 55 des Anhdrungsberichts)

Ist das GVK mit seinen finf Handlungsfeldern und der ersten Umsetzungsetappe mit prioritar umzu-
setzenden Massnahmen nachvollziehbar ausgelegt?

Bitte wahlen Sie eine Antwort aus:

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen
vollig dagegen
keine Angabe

O 0Oo X o

Frage 3 Langfristige Optionen,
vgl. Kapitel 3.5.7 6V-Hauptkorridore als langfristige Option (Seite 26) und Kapitel 3.5.8 Stras-
sennetzerganzung als Option bei Bedarf (Seite 28)

Ist es nachvollziehbar, dass Raum fir mdgliche langfristige Verkehrslésungen (6V-Hauptkorridore
und eine Strassennetzerganzung ZEL lang) im Richtplan gesichert wird?

Bitte wahlen Sie eine Antwort aus:

X vdllig nachvollziehbar
eher einverstanden

eher nicht nachvollziehbar
nicht nachvollziehbar
keine Angabe
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Frage 4 Umsetzung
vgl. Kapitel 3.5 GVK-Massnahmenféacher 2040 (Seite 21) und 4.4 Umsetzungsorganisation
(Seite 40)

Welche Herausforderungen oder Hindernisse sehen Sie bei der Umsetzung des GVK-
Massnahmenféchers 20407

Bemerkungen:

Fir die Umsetzung der Massnahmen mussen die Gemeinde erhebliche personelle und finanzielle
Ressourcen aufwenden. Diese sind nicht tiberall vorhanden und aufgrund des Fachkrafte-Mangels
wohl nur erschwert aufzubauen. Die Umsetzung der Massnahmen ist nicht in allen Gemeinden gleich
prioritar, sei es aus Griinden der Betroffenheit (marginale Betroffenheit oder zur Verhinderung einer
Projektierung einer "ZEL lang +"), sei es aus Grunden anderer zwingender und dringender Gemein-
deaufgaben (z.B. Schulraumplanung).

Frage 5 Weitere Bemerkungen

Haben Sie noch weitere Hinweise oder Anmerkungen zur Umsetzung des GVK-Massnahmenféachers
20407?

Bemerkungen:

Der Leidensdruck der Bevolkerung in Obersiggenthal in Bezug auf die Verkehrsbelastung auf der
Landstrasse (und der Hertensteinstrasse) ist sehr gross. Aus Sicht des Gemeinderates Obersiggent-
hal macht es Sinn vor dem Bau einer "ZEL lang +" zunachst mit vergleichsweise kostengunstigeren
Massnahmen zu starten, welche geméass Modellrechnung zu einer Verringerung der Verkehrsbelas-
tung fiihren sollen.

Der Gemeinderat Obersiggenthal unterstitzt die beschlossenen Massnahmen des GVK vollumféang-
lich. Es handelt sich um einen breit abgestltzten Kompromiss nach einem langen partizipativen Pro-
zess. Allerdings ist der Leidensdruck in Obersiggenthal gross. Aufgrund dieser Ausgangslage ist die
Wirkung getroffener Massnahmen zeitnah nach deren Umsetzung zu Uberprifen. Dafir mussen
relevanten Messkriterien zu den einzelnen Massnahmen im Vorfeld festgelegt werden. Einer sinnvol-
len Wirkungskontrolle ist aus Sicht von Obersiggenthal grosste Beachtung zu schenken. Entspre-
chend der Modellrechnung soll die Verkehrsbelastung auf der Landstrasse (im Vergleich zu den Zah-
len 2019) nach Umsetzung der Massnahmen namlich effektiv sinken.

Bis zum Projektstart einer "ZEL lang" / "ZEL lang +" darf jedoch nicht auf die Umsetzung aller
Schlisselmassnahmen und die "weitgehende" Umsetzung aller Massnahmen in allen Gemeinden
gewartet werden, wenn sich bereits vorher abzeichnen sollte, dass sich der erhoffte Erfolg nicht ein-
stellen wird. Dies kann sich aus einer Abweichung der tatsachlichen Veranderungen von den prog-
nostizierten Entwicklungen in der Modellrechnung ergeben. Beruhen kann dies beispielsweise auf
geanderten Rahmenbedingungen wie der Ansiedlung neuer Betriebe, der baulichen Entwicklung von
Ortschaften inner- und ausserhalb des Perimeters oder Anderungen in Bezug auf die Verkehrsinfra-
struktur. So ist beispielsweise zu erwarten, dass mit der geplanten Hightechzone in Wirenlingen,
einer Ansiedlung von Hitachi in Wettingen und zusatzlichem Wohnraum im Déttingen zusétzliche
Pendlerstrome und Wirtschaftsverkehr auf die Region zukommen werden, welche nicht ausschliess-
lich mit 6ffentlichem Verkehr und mit ausgebauten Veloverbindungen abgewickelt werden kénnen.
Die Vereinfachung der Zollabfertigung in Waldshut-Tiengen und der Bau der A98 nérdlich des
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Rheins sowie der Bau einer neuen Rheinbriicke werden sicherlich ebenfalls zu Mehrverkehr fuhren.
Die definierten Messgrossen sind zudem aus Sicht des Gemeinderates oft nicht klar messbar und
bieten viel Interpretationsspielraum.

Unbefriedigend ist zudem, dass einer Beurteilung dieser zu wenig bestimmten und zurzeit nicht
messbaren Kriterien nachgelagert eine weitere Giterabwagung aus tiberkommunaler, gesamtheitli-
cher Sicht folgen soll, wobei die Gewichtung der Kriterien erst nachtraglich noch festgelegt werden
sollen. Eine solche weitere Giterabwagung wird bei der larmgeplagten und durch den DTV massiv
belasteten, drtlichen Bevolkerung auf Unverstéandnis stossen.

Erst im Anschluss daran soll ein Antrag gestellt werden, was bei Zustimmung wiederum (selbstver-
standlich) in einen politischen Prozess mindet.

Die Hurden, tiberhaupt eine Projektierung einer ZEL lang auszulésen, sind also sehr hoch. Obersig-
genthal wiinscht eine gréssere Verbindlichkeit, abgestitzt auf messbare Kriterien. Falls sich die Zah-
len der der Modellrechnung nicht bewahrheiten (keine Verringerung des DTV auf der Landstrasse),
muss der Projektierung der "ZEL lang+" zwingend gestartet werden, denn die Siedlungsvertraglich-
keit ist mit der heute gemessenen Verkehrsbelastung auf der Landstrasse in Nussbaumen nach der
Definition des Kantons (Richtplan) klar Giberschritten.

Ausserdem darf es ebenso wenig zu einer Umlagerung des DTV von der Bruggerstrasse in Baden
auf die rechte Limmatseite nach Rieden und Ennetbaden und somit zu einer weiteren Belastung des
Briickenkopfes Ost kommen.
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